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1) Z. B. Reaktivierung, Wiederinkraftsetzung sowie Erhöhung der Rente. 
       

2) Einzusetzen ist hier der Betrag, der sich als zukünftige Dauerverpflichtung (entsprechend der Deckungsrückstellung) ergibt. 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

  



 

  

 

 

 

 

 
  



  



  



  



  



  

  

    

 

 

 



  



  

 



  



  



  



  



  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

   



  



  



  



  

  



  

 

 

   

  
  

  

  

  

  

  
  

 
 

 
 

 

 

 

 



  

 

                                                      
1 Scope 1 + 2 



  

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 

 

 



  

  
 

 

Deutsche Bahn Finance GmbH 22-42  Finanzinstitut 0,9% Deutschland 
TenneT Holding 22-34 Energieversorgung 0,9% Niederlande 
Republik Polen 22-32 Staat 0,9% Polen 
Europäische Union 2022-2042 Öffentliche Einrichtung 0,9% Belgien 
Flämische Gemeinschaft 22-43  Staat 0,8% Belgien 
KfW 19-39  Kreditinstitut 0,8% Deutschland 
Dtsch. Pfandbr. 22-52  Kreditinstitut 0,8% Deutschland 
NRW Bank 22-42  Kreditinstitut 0,8% Deutschland 
Nordic Investment Bank 22-42 Finanzinstitut 0,8% Finnland 
Europäische Inv.bank (EIB) 13-40 Investitionsbank 0,8% Luxemburg 
Agence française 19-35 Finanzinstitut 0,6% Frankreich 
Deutsche Telekom AG 19-49 Telekommunikation 0,6% Deutschland 
VESTAS Wind Systems 22-34 Windenergie 0,6% Niederlande 
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OpEx

CapEx

Umsatz

0% 50% 100%

1. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen einschließlich 

Staatsanleihen* 

Taxonomiekonforme Investitionen

Andere  Investitionen

x%

x%

x%

OpEx

CapEx

Umsatz

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonforme Investitionen

Andere Investitionen
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Anhang Nachhaltigkeitsgrundsätze
Unternehmenskennung (LEI-Code):

529900DRC2E5XBKYNR12

Name des Produkts:

ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT

Nachhaltiges InvestitionszielEine nachhaltige

Investition ist eine

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

NeinJa

Investition in eine

Wirtschaftstätigkeit, die

zur Erreichung eines

Umweltziels oder

sozialen Ziels beiträgt,

vorausgesetzt, dass

diese Investition keine

Umweltziele oder
Es werden damit ökologische/soziale Merkmale

beworben und obwohl keine nachhaltigen

Es wird damit ein Mindestanteil an nachhaltigen

Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: 51 % 
sozialen Ziele erheblich

beeinträchtigt und die
Investitionen angestrebt werden, enthält es einen

Mindestanteil von __ % an nachhaltigen

Investitionen
Unternehmen, in die

investiert wird,

Verfahrensweisen einer

guten
mit einem Umweltziel in

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der

EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig

einzustufen sindUnternehmensführung

anwenden.
EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig

einzustufen sind

Die EU-Taxonomie ist

ein
mit einem Umweltziel in

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der

EU-Taxonomie nicht als ökologisch

nachhaltig einzustufen sindKlassifikationssystem,

das in der Verordnung
EU-Taxonomie nicht als ökologisch

nachhaltig einzustufen sind
(EU) 2020/852

festgelegt ist und ein

Verzeichnis von

mit einem sozialen Ziel

ökologisch

nachhaltigen
Es werden damit ökologische/soziale Merkmale

beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen

getätigt.

Es wird damit ein Mindestanteil an nachhaltigen

Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: 51

%
Wirtschaftstätigkeiten

enthält. Diese

Verordnung umfasst

kein Verzeichnis der

sozial nachhaltigen

Wirtschaftstätigkeiten.

Nachhaltige

Investitionen mit einem

Umweltziel könnten

taxonomiekonform sein

oder nicht.

Welches nachhaltige Investitionsziel wird mit diesem Finanzprodukt angestrebt?

Der Investmentfonds verfolgt das Ziel, durch seine Investitionen Umwelttechnologien zu fördern und auf diese

Weise eine positive ökologische Nachhaltigkeitswirkung zu erzielen.

Dazu hat die Verwaltungsgesellschaft folgende Themenbereiche festgelegt, wobei die investierten Unternehmen

in einem oder mehreren dieser Themenbereiche in überwiegendem Ausmaß aktiv sein müssen: Energie, Wasser

sowie Recycling und verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen

1) Energie

Der Investmentfonds investiert in Aktien von Unternehmen, die ökologisch nachhaltige Lösungen aus den Bereichen

erneuerbarer Energien und Mobilität anbieten. Die Förderung und der Einsatz erneuerbarer Energien trägt dazu bei,

Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Öffentliche Verkehrsmittel, alternative Antriebsformen, wie Elektromobilität

34545323455customerId,228d69ae-8a1e-45c8-9f99-e17689029054 3454532345634545323455userstring0,EAM_Fondsprospekt 3454532345634545323455userstring1,1.03454532345634545323455userstring2,2022-12-27ÿ09:40:33.991 3454532345634545323455userstring3,J13VMPB 3454532345634545323455userstring4,p-eb-ERSTE_WWF_STOCK_ENVIRONMENT-at_de3454532345634545323455userstring5,WEBSITE 3454532345634545323455userstring6,ERSTEÿWWFÿSTOCKÿENVIRONMENT 3454532345634545323455userstring8,AT_de 34545323456

01.01.202335ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT



und Wasserstoff sowie autonomes Fahren reduzieren den Bedarf an fossilen Energieträgern für unsere Mobilität

und tragen somit dazu bei, die damit verbundenen Treibhausgasemissionen zu minimieren.

2) Wasser

Der Investmentfonds investiert in Aktien von Unternehmen, die ökologisch nachhaltige Lösungen im Bereich der

Wasserinfrastruktur anbieten. Die nachhaltige Nutzung von Wasser ist die Voraussetzung für ökologisch intakte

Wasserkreisläufe und fördert somit eine stabile Wasserversorgung von Mensch und Wirtschaft. Dazu trägt auch

der verantwortungsvolle Umgang mit Abwässern bei.

3) Recycling und verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen

Der Investmentfonds investiert in Aktien von Unternehmen, die ökologisch nachhaltige Lösungen aus den Bereichen

des Recycling, der Ressourcenverwertung und der Schadstoffvermeidung anbieten. Der Übergang zu einer

Kreislaufwirtschaft ist eine Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum. Sinnvolles Recycling von Rohstoffen

ermöglicht die Umweltbelastung sowohl durch Abfall als auch durch die Gewinnung (eingeschränkter)

Rohstoffvorkommen zu reduzieren. Ebenso trägt die Reduktion des Austriebs von Schadstoffen in die Atmosphäre

und andere Biosphären zum Schutz intakter ökologischen Kreisläufe bei.

Um das angestrebte Ziel zu erfüllen, investiert der Investmentfonds nur in solche Finanzinstrumente, die nachhaltigen

Veranlagungskriterien entsprechen, und die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der

Verwaltungsgesellschaft sowohl als ökologisch als auch sozial nachhaltig eingestuft werden und die Standards

guter Unternehmensführung einhalten.

Dies wird durch die Anwendung der ESG Toolbox der Verwaltungsgesellschaft im Rahmen des Investmentprozesses

sichergestellt.

Auf Basis des sich aus dem Auswahlprozess ergebenden Investmentuniversums trifft die Verwaltungsgesellschaft

die Veranlagungsentscheidungen für diesen Investmentfonds.

Insgesamt trägt der Investmentfonds zu allen in Artikel 9 der Taxonomie-Verordnung VO (EU) 2020/852 definierten

Zielen zu variablen Anteilen bei:

a) Klimaschutz

b) Anpassung an den Klimawandel

c) die nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen

d) der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft

e) Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung

f) der Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme

Die Einhaltung der Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß des Artikels 3 der

Taxonomie-Verordnung VO (EU) 2020/852 werden durch die oben und in Folge dargelegten Investmentprozesse

sichergestellt.

Es wurde kein Referenzwert für die Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels festgelegt.

Der Investmentfonds strebt eine Verringerung der CO2 Emissionen an.

Es gibt keinen Referenzwert, der als EU-Referenzwert für den klimabedingten Wandel oder Paris-abgestimmter

EU-Referenzwert gemäß der Verordnung (EU) 2016/1011 anzusehen ist.
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Die Reduktion der CO2 Emissionen erfolgt durch die oben beschriebenen Investmentprozess. Dabei werden die

methodologischen Anforderungen der VO (EU) 2020/1818 für die Erstellung von Referenzwerten für den

klimabedingten Wandel und für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte, auch ohne Erstellung oder Anwendung

eines solchen Referenzwertes sinngemäß in der Gestion des Investmentfonds berücksichtigt:

1. Die drei Themenschwerpunkte des Fonds tragen durch die entsprechenden Lösungen und Produkte zur Reduktion

der globalen CO2 Emissionen bei. Im Sinne der Erwägungsgründe und des Artikel 5 der EU (VO) 2020/1818 wird

insbesondere auf den Effekt der investierten Unternehmen auf die Reduktion von Scope 3 Emissionen Bezug

genommen: die Wirtschaftstätigkeit der investierten Unternehmen trägt kontinuierlich zur Reduktion der globalen

Treibhausgasemissionen bei. Diese Ausrichtung wird vor der Erstellung des jeweils gültigen Investmentuniversums

in Zusammenarbeit mit ESG Plus und dem Umweltbeirat des WWF Österreich überwacht und ist ein

Selektionskriterium für die Aufnahme in das investierbare Universum des Investmentfonds. Die durch die investierten

Unternehmen erzielten Emissionsreduktionen werden jährlich erhoben.

2. Ebenso wird die CO2-Intensität der investierten Unternehmen zumindest jährlich durch die Verwaltungsgesellschaft

berechnet. Diese ist gemäß des Artikel 9 der EU (VO) 2020/1818 mindestens 30% geringer als jene des globalen

Aktienmarkts.

3. Die von der Verwaltungsgesellschaft definierten Ausschlusskriterien erfüllen die Kriterien des Artikels 12 Punkt

1 lit. a) bis g) der VO (EU) 2020/1818, insbesondere in Bezug auf den Ausschluss fossiler Energien sowie von

Unternehmen, die gegen den UN Global Compact verstoßen. Deren strikte Prüfung durch die Verwaltungsgesellschaft,

ESG Plus und den Umweltbeirat des WWF Österreich stellt die der Forderungen im Sinne des Artikels 12 Punkt 2 der

VO (EU) 2020/1818, dass keine Investition den nachhaltigen Zielen des Fonds widerspricht, sicher. Gemäß Artikel

12 der VO (EU) 2020/1818 sind alle relevanten Ausschlusskriterien des Investmentfonds auf der Webseite der

Verwaltungsgesellschaft abrufbar.

https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/publikationen-und-richtlinien

Die so getroffenen Entscheidungen werden im Sinne der Anforderungen des Artikel 13 dokumentiert und die Methoden

des Fondsmanagements im Rahmen des Eurosif Transparenzkodex des Fonds öffentlich zugänglich gemacht.

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels

dieses Finanzprodukts herangezogen?
Mit Nachhaltigkeits-

indikatoren wird

gemessen, inwieweit Die Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels und somit die Gesamtnachhaltigkeitswirkung des Fonds

wird jährlich anhand folgender Indikatoren gemessen.die nachhaltigen Ziele

dieses Finanzprodukts

erreicht werden. Dabei werden insbesondere die Einsparung von CO2-Emissionen aufgrund des Einsatzes erneuerbarer

Energien oder ökologischer Mobilitätsformen, der Beitrag zur Versorgung mit sauberem Wasser und mit

erneuerbarer Energie und das Recycling von Rohstoffen berücksichtigt.

Zur Darstellung der Gesamtnachhaltigkeitswirkung des Fonds werden die untenstehenden Indikatoren

berechnet, die die Themenblöcke des Fonds abbilden:

1. Energie, Energieeffizienz und Mobilität

• Einsparung an CO2 durch die Neuinstallation erneuerbarer Energieträger im Berichtsjahr, berechnet

über die Lebensdauer der installierten Anlagen

• Mit Strom aus erneuerbarer Energie versorgte Haushalte

• Anteil erneuerbarer Energieträger im Energiemix der im Fonds enthaltenen Stromproduzenten

• Einsparung an CO2 durch die Verlagerung des Gütertransports von der Straße auf die Schiene

2. Wasser

• Mit sauberem Trinkwasser versorgte Menschen im Berichtsjahr

3. Recycling, Abfall und Ressourceneffizienz

• Vermiedener Abfall durch Recycling

Die oben aufgelisteten Indikatoren erheben die ökologischen Leistungen und Nutzen von jenen investierten

Unternehmen, die diese im Rahmen ihrer gewöhnlichen Geschäftstätigkeit erzielt haben. Es ist keine anteilige

Berechnung auf Basis der durch den Fonds gehaltenen Aktien. Der Fonds partizipiert durch die Investition

an den ökologischen Leistungen der investierten Unternehmen. Es wird keine Additionalität unterstellt, das

heißt, dass diese Wirkung nicht unmittelbar durch die Investition des Fonds in die einzelnen Unternehmen

ausgelöst wird.
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Die Indikatoren und die Methoden zu Ihrer Erhebung unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung

und können daher zwischen Berichtszeiträumen an den aktuellen Stand der Technik angepasst werden.

Die Erhebung und Aufbereitung der Daten erfolgen in Kooperation mit ESG Plus (Spin-Off des WWF Österreich).

Darüber hinaus leistet der ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT seit 2006 einen Beitrag zum Umweltschutz

durch die Überlassung eines Teils der eingehobenen Verwaltungsgebührt an den WWF Österreich. Die

Schwerpunkte und Messgrößen dieses Programms sind

• Unterschutzstellung gefährdeter Tropenwaldflächen, gemessen in unter Schutz gestellter Fläche

• Investitionen in den Gewässerschutz durch Projekte des WWF Österreich, gemessen in Euro

Diese Indikatoren werden vom WWF Österreich erhoben und bereitgestellt.

Weiters erhebt die Verwaltungsgesellschaft kontinuierlich folgende ökologische und soziale Indikatoren:

Ausschlusskriterien:

Es wird die durchgehende Einhaltung der Ausschlusskriterien des Investmentfonds geprüft. Diese Prüfung

erfolgt täglich durch das Risk Management der Verwaltungsgesellschaft.

Ziele für nachhaltige Entwicklung:

Die Verwaltungsgesellschaft prüft und legt offen, in welchem Ausmaß, die im Investmentfonds gehaltenen

Investitionen zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDG) beitragen. Es

werden sowohl die Beiträge zu den einzelnen Zielen offengelegt, als auch der positive und negative

Gesamtbeitrag zu den SDG offengelegt.

CO2-Fußabdruck:

Die Verwaltungsgesellschaft berechnet den CO2-Fußabdruck des Investmentfonds basierend auf dem

12-Monats Durchschnitt der Treibhausgasemissionen Scope 1+2.

Wasser-Fußabdruck:

Die Verwaltungsgesellschaft berechnet jährlich den Wasser-Fußabdruck des Investmentfonds anhand der

direkt im Fonds gehaltenen Wertpapiere. Der Fußabdruck wird anhand des Grads des Wassermangels der

Regionen in denen die investierten Emittenten Wasser verbrauchen gesondert berechnet und ausgewiesen.

Der Indikator wird berechnet, soweit eine ausreichende Datenlage in den Berechnungssystemen vorhanden

ist.

Im Falle von Investitionen in Investmentfonds (indirekte Investitionen) werden diese Faktoren anhand der

verfügbaren Durchrechnungsdaten ermittelt. Die Ermittlung der Daten ist nur für die von der

Verwaltungsgesellschaft verwalteten Investmentfonds gewährleistet.

Wie wird erreicht, dass nachhaltige Investitionen nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung des

ökologischen oder sozialen nachhaltigen Investitionsziels führen?
Bei den wichtigsten

nachteiligen

Auswirkungen handelt Die im Folgenden beschriebenen nachhaltigen Investitionen, die mit diesem Finanzprodukt teilweise getätigt

werden, schaden den ökologischen oder sozialen nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich, weil dieseses sich um die

bedeutendsten Finanzprodukt ausschließlich in Emittenten investiert, die aufgrund des oben beschriebenen nachhaltigen
nachteiligen Investmentprozess durch die Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft wurden. Diese Einstufung
Auswirkungen von

Investitions-
bedingt, dass Emittenten keine signifikante nachteilige Auswirkung auf ökologische oder soziale Faktoren

haben dürfen, da aufgrund der bindenden ESG-Charakteristika dieses Investmentprozesses im Falle eines

solchen Verstoßes eine Investition unzulässig wäre.entscheidungen auf

Nachhaltigkeitsfaktoren
Der nachhaltige Investmentprozess des Investmentfonds stellt sicher, dass nicht in Emittenten investiert

wird, die zu einer erheblichen Beeinträchtigung des ökologischen oder sozialen nachhaltigen Investitionsziels

führen würden.

in den Bereichen

Umwelt, Soziales und

Beschäftigung, Achtung

der Menschenrechte und
Alle im Investmentfonds investierten Emittenten werden vor Erwerb anhand eines vordefinierten

Nachhaltigkeitsprozesses analysiert und selektiert. Die umfangreiche ESG-Analyse jedes Emittenten in
Bekämpfung von

Korruption und

Bestechung.
Zusammenarbeit mit ESG Plus und dem Umweltbeirat des WWF Österreich ist Garant für die Einhaltung

dieser Regel.

Weiters wird die Einhaltung des sozialen und ökologischen Investitionsziels durch die Anwendung von

Ausschlusskriterien erreicht.
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Diese sind auf der Webseite der Verwaltungsgesellschaft abrufbar:

https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/publikationen-und-richtlinien

Das Investmentuniversum wird regelmäßig hinsichtlich Einhaltung dieser Kriterien überprüft und

entsprechend aktualisiert. Die Einhaltung des jeweils gültigen Anlageuniversums wird täglich kontrolliert.

Wertpapiere von Emittenten, die nicht mehr den Nachhaltigkeitskriterien des Investmentfonds entsprechen,

werden interessewahrend veräußert.

Darüber hinaus verfolgt die Verwaltungsgesellschaft bei direkten Investitionen in Wertpapiere eine Active

Ownership-Funktion: Durch das Y aus dem analysierten Investmentuniversum wird zur Verbesserung der

ökologischen und sozialen Leistungsdaten dieser Unternehmen beigetragen.

Die thematischen Schwerpunkte der ESG-Analyse, der Selektion und Active Ownership-Aktivitäten werden

an das spezifische ESG-Risikoprofil jedes Emittenten angepasst.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren

berücksichtigt?

Die Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren

(Principle Adverse Impact - "PAI") erfolgt durch die Anwendung sozialer und ökologischer

Ausschlusskriterien.

Diese sind auf der Webseite der Verwaltungsgesellschaft abrufbar:

https://www.erste-am.at/de/private-anleger/nachhaltigkeit/publikationen-und-richtlinien

Es werden alle 14 für den Investmentfonds anwendbaren PAI aus Tabelle 1 berücksichtigt.

Darüber hinaus berücksichtigt der Investmentfonds folgende PAI aus den Tabellen 2 und 3 des

Anhangs I der (EU) VO 2022/1288:

• Indikator 8 (Tabelle 2) – Engagement in Gebieten mit hohem Wasserstress (Anteil der

Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird, deren Standorte in Gebieten mit

hohem Wasserstress liegen und die keine Wasserbewirtschaftungsmaßnahmen umsetzen)

• Indikator 14 (Tabelle 3) - Anzahl der Fälle von schwerwiegenden

Menschenrechtsverletzungen und sonstigen Vorfällen (Gewichteter Durchschnitt der Fälle

von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und sonstigen Vorfällen im

Zusammenhang mit Unternehmen, in die investiert wird)

Darüber hinaus werden alle im Investmentfonds investierten Emittenten vor Erwerb anhand des

oben beschriebenen vordefinierten Nachhaltigkeitsprozesses analysiert und selektiert.

Dies führt zu einer signifikanten Reduktion der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf

Nachhaltigkeitsfaktoren der Investitionen des Investmentfonds.

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale

Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte

in Einklang?

Der Nachhaltigkeitsansatz des Investmentfonds stellt durch die Anwendung der oben beschriebenen

Ausschlusskriterien und der unter Berücksichtigung der ESG Analyse der Emittenten erfolgenden

Selektion die Einhaltung der OECD Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien

der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, einschließlich der Grundprinzipien und

Rechte aus den acht Kernübereinkommen, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation

über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit festgelegt sind, und aus der Internationalen

Charta der Menschenrechte, sicher.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach

dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen

dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem

Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch
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nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts

zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige

Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich

beeinträchtigen.

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren

berücksichtigt?

Ja

Die Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt in der Investmentstrategie dieses Investmentfonds die

wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Principle Adverse Impacts -

“PAI”).

Es werden grundsätzlich alle Klimaindikatoren und andere umweltbezogenen Indikatoren sowie

Indikatoren in den Bereichen Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und

Bekämpfung von Korruption und Bestechung aus dem Anhang I, Tabelle 1 - der (EU) VO 2022/1288

berücksichtigt. Dabei ist zu beachten, dass nicht jeder der Indikatoren für jede im Investmentfonds

getätigte Investition relevant ist. Der Investmentprozess gewährleistet, dass alle für die Bewertung

der jeweiligen Investition relevanten ökologischen, sozialen und Unternehmensführungskriterien

in die Bewertung der jeweiligen Investition einbezogen werden.

Zusätzlich zur Berücksichtigung der oben genannten Indikatoren, bezieht der Investment-Prozess

auch jene Indikatoren aus den Tabellen 2 und 3 des Anhangs I der (EU) VO 2022/1288 ein, bei denen

eine ausreichende Datenlage vorhanden ist.

Die PAI Indikatoren und die aus der PAI-Berücksichtigung resultierenden Kennzahlen sind für die

Berichtszeiträume ab dem 01.01.2023 dem Rechenschaftsbericht des Investmentfonds, Anhang

Nachhaltigkeitsbezogene Informationen, zu entnehmen.

Die Verwaltungsgesellschaft erachtet die Vermeidung von Treibhausgasemissionen, den

verantwortungsvollen Umgang mit Wasser sowie die Wahrung der Menschenrechte als die

wichtigsten PAI.

Die Berücksichtigung der PAI erfolgt grundsätzlich nicht mittels quantitativer Vorgaben, sondern

durch die strukturierte Einbeziehung der jeweiligen Kriterien in die Nachhaltigkeitsanalyse im Rahmen

des Investmentprozesses des Investmentfonds.

Die wichtigsten PAI des Investmentfonds werden durch mehrere Bestandteile des

Investmentprozesses berücksichtigt. Die untenstehende Tabelle stellt anhand der ESG Toolbox der

Verwaltungsgesellschaft dar, welche Prozessbestandteile dies insbesondere sind.
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Dabei werden unter anderem Maßnahmen zu folgenden PAI gesetzt:

1. THG-Emissionen

2. CO2-Fußabdruck

3. THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird

4. Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind

5. Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren

Energiequellen

6. Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren

7. Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken

8. Emissionen in Wasser

9. Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle

10. Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen

11. Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der

UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen

12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle

13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen

14. Engagement in umstrittene Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und

biologische Waffen)

Nein

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen

zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels verwendet werden?
Die Anlagestrategie

dient als Richtschnur für

Investitionsent- Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen, in Form

von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate,scheidungen, wobei

bestimmte Kriterien wie erworben. Dabei sind ausschließlich Wertpapiere von Unternehmen investierbar, bei denen auf Basis eines
beispielsweise vordefinierten Auswahlprozesses ein besonderer Umweltnutzen identifiziert wurde und diese dadurch als
Investitionsziele oder nachhaltig eingestuft werden. Dabei werden besonders die Bereiche Wasser, erneuerbare Energie,
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Energieeffizienz, Speichertechnologie, Mobilität, Luft und Recycling berücksichtigt. Die ausgewählten

Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen.
Risikotoleranz

berücksichtigt werden.

Der Auswahlprozess umfasst die folgenden Stufen:

1) Der WWF Österreich hat ökologische Kriterien und Standards für nachhaltige Veranlagungen definiert,

die von der Verwaltungsgesellschaft bei der Verwaltung des ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT eingehalten

werden.

Zudem werden Ausschlusskriterien herangezogen, welche sich in produkt- und technologiebezogene sowie

branchenbezogene Kriterien unterteilen lassen.

Zu den im Auswahlprozess verwendeten produkt- und technologiebezogenen Ausschlusskriterien zählen

Atomenergie (insbesondere die Produktion der Bestandteile des nuklearen Kerns sowie der Betrieb von

Atomkraftwerken inklusive wesentlicher Beteiligungen), gefährliche Stoffe (Produktion von Substanzen,

die erhebliche Umweltschäden verursachen, insbesondere jene, die durch REACH (EU Chemikalienverordnung

Nr. 1907/2006) bzw. die jeweils lokal relevanten Äquivalente abgedeckt sind, grüne Gentechnologie

(Produktion und Verwendung von gentechnisch manipuliertem Saatgut und Pflanzenmaterial), Tierversuche

in der Kosmetikbranche, Verstoß gegen das Washingtoner Artenschutzabkommen (CITES), Walfang,

Zerstörung natürlicher Lebensräume, Produktion von und Handel mit FCKW- u. FKW- emittierenden Produkten,

sofern es ein wesentliches Geschäftsfeld darstellt, Pelze und Tierfelle, Produktion der im Stockholmer

Abkommen gelisteten POP’s (persistant organic pollutants), Produktion von und Handel mit Poly- Vinylchlorid

bzw. mit Produkten auf PVC-Basis, sofern es ein wesentliches Geschäftsfeld darstellt sowie Produkte mit

relevantem Treibhausgaseffekt wie Kohle, Erdöl, Erdgas, FCKW- oder FKW emittierende Produkte. Darüber

hinaus werden auch Drogen und Embryonenforschung als Ausschlusskriterien einbezogen.

Zu den im Auswahlprozess verwendeten branchenbezogenen Ausschlusskriterien zählen Erdöl- und

Gasindustrie (inklusive Hydraulic Fracturing), Energiegewinnung aus Kohle und Gas,,Bergbauindustrie,

Tabak- und Alkoholindustrie, Rüstungs- und Waffenindustrie (Produktion von und Handel mit Waffen

inklusive Landminen, im Speziellen von atomaren, biologischen und chemischen - ABC - Kampfstoffen),

Luftfahrtindustrie, PKW- u. Motorradindustrie (ausgenommen sind Unternehmen die überwiegend Hybrid-

u. alternativbetriebene Fahrzeuge herstellen und vertreiben), Glücksspiel, Pornographie und Prostitution,

industrielle Tierhaltung sowie Chlor- u. Agrochemie (z.B. Biozide).

Zusätzlich zu den Ausschlusskriterien gilt, dass Vergehen gegen Menschenrechte, die ILO-Arbeitsnormen,

begründeter Verdacht auf systematische Diskriminierung, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung,

Korruption sowie weitere signifikante Rechtsverstöße (z.B. unlauterer Wettbewerb, Steuerhinterziehung,

Verletzung von Umweltgesetzen) – sofern diese bekannt werden – zum Ausschluss aus dem

Veranlagungsuniversum führen. Ebenso sind mangelnde Transparenz und Informationsbereitschaft ein

Ausschlussgrund.

Ausschlusskriterien, die sich auf Staaten beziehen und somit für den Fonds nicht anwendbar sind, umfassen

z.B. autoritäre Regime, demokratische und politische Grundrechte, Nicht-Ratifizierung des oder Austritt aus

dem Kyoto-Protokoll, Todesstrafe, Verstöße gegen Waffensperrverträge, Genfer Konvention, internationales

Protokoll über die biologische Sicherheit (Cartagena Protokoll) oder die Biodiversitätskonvention.

2) Unter Berücksichtigung der oben dargestellten Kriterien identifiziert und analysiert die

Verwaltungsgesellschaft durch kontinuierliche Marktanalyse (IPOs, neue Produktentwicklungen etc.)

Unternehmen, die aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit einen besonderen Umweltnutzen generieren.

3) Die derart identifizierten Unternehmen werden von der Nachhaltigkeitsratingagentur ESG Plus GmbH

einer eingehenden Analyse unter spezieller Berücksichtigung von Umweltnutzen und Ausschlusskriterien

unterzogen und in Form eines Unternehmensprofils dem vom WWF Österreich und der

Verwaltungsgesellschaft eingerichteten Umweltbeirat übermittelt. Der Umweltbeirat bestätigt auf Basis

der vorliegenden Analysen und Daten die Aufnahme des Unternehmens in das für den Fonds investierbare

Universum.

4) Die Qualität sowie der zugrundeliegenden Richtlinien werden laufend überprüft.

Auf Basis des sich aus dem Auswahlprozess ergebenden Universums trifft die Verwaltungsgesellschaft

die Veranlagungsentscheidungen.
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Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert

wird, bewertet?
Wie werden die

Verfahrensweisen einer

guten Die Bewertung der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung werden durch die Einhaltung der

Ausschlusskriterien, der ESG Analyse sowie der Prüfung auf Einhaltung der UN Global Compact Prinzipien

festgestellt.

Unternehmensführung

der Unternehmen, in die

investiert wird,

bewertet?

Wie sehen die Vermögensallokation und der Mindestanteil der nachhaltigen Investitionen aus?

Die

Vermögensallokation

gibt den jeweiligen

Anteil der Investitionen

in bestimmte

Vermögenswerte an.

#1 Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.

#2 Nicht nachhaltige Investitionen umfasst Investitionen, die nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft

werden.

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien:

– Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder

sozialen Zielen.

– Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische

oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Investmentfonds investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in nachhaltige Investitionen im Sinne des

Artikel 2 Nummer 17 der Verordnung (EU) 2019/2088(Offenlegungsverordnung). Dies wird durch die Einhaltung
Taxonomiekonforme

Tätigkeiten, ausgedrückt

durch den Anteil der:
des Nachhaltigkeitsansatzes des Investmentfonds sichergestellt. Eine erläuternde Beschreibung der angestrebten

Investitionen finden Sie unter Punkt „Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?“.
• Umsatzerlöse, die

den Anteil der Alle Investitionen müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs diesem Nachhaltigkeitsansatz entsprechen und sind somit

als nachhaltig im Sinne der Verordnung einzustufen. Im Fall, dass eine Investition im Rahmen der regelmäßigen

Aktualisierung der ESG-Analyse als nicht mehr nachhaltig identifiziert wird, ist diese interessewahrend zu veräußern.

Einnahmen aus

umweltfreundlichen

Aktivitäten der

Darüber hinaus wird die Einhaltung und Qualität des nachhaltigen Investmentansatzes durch von QNG, dem Träger

des FNG Siegels, eingesetzte Prüfer jährlich geprüft. Die Einhaltung dieser Standards und die Qualität des

Nachhaltigkeitsansatzes des Fonds wird durch die erfolgte Verleihung des FNG Siegels an den Fonds bestätigt.

Unternehmen, in die

investiert wird,

widerspiegeln

• Investitions-

ausgaben (CapEx),

Wie wird durch den Einsatz von Derivaten das nachhaltige Investitionsziel erreicht?die die

umweltfreundlichen

Investitionen der
Der Investmentfonds setzt keine Derivate zur Erreichung seiner ökologischen und/oder sozialen Ziele ein.Unternehmen, in die

investiert wird,

aufzeigen, z. B. für

den Übergang zu

einer grünen

Wirtschaft

• Betriebsausgaben

(OpEx), die die

umweltfreundlichen
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betrieblichen

Aktivitäten der

Unternehmen, in die

investiert wird,

widerspiegeln

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie

konform?
Ermöglichende

Tätigkeiten wirken

unmittelbar Der Investmentfonds investiert mindestens 0,1 % in ökologisch nachhaltige Investitionen im Sinne der

Verordnung (EU) 2020/852.ermöglichend darauf

hin, dass andere
Dieser Wert ist begründet durch die aufgrund der derzeit noch unzureichenden Datenlage und Datenqualität

zu Taxonomie-konformen Unternehmensumsätzen und die bisher nur teilweise Definition und Umsetzung

der Messmethoden zu den sechs Zielen gemäß Artikel 9 der VO (EU) 2020/852.

Tätigkeiten einen

wesentlichen Beitrag zu

den Umweltzielen

leisten.
Es wird aufgrund des Schwerpunkts des Investmentfonds ein signifikant höherer Anteil nachhaltiger

Investitionen mit einem, mit der EU-Taxonomie konformen Umweltziel erwartet. Dieser kann aufgrund

obenstehender Einschränkungen nicht über den angeführten Mindestanteil hinaus garantiert werden.
Übergangstätigkei-

ten sind Tätigkeiten, für

die es noch keine

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen zu sehen, die

mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der

CO2-armen Alternativen

gibt und die unter

anderem Treibhausgas- Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug

emissionswerte

aufweisen, die den

auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die

Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen

umfassen.besten Leistungen

entsprechen.

2. Taxonomie Konformität der Investitionen ohne

Staatsanleihen*

1. Taxonomie Konformität der Investitionen einschließlich

Staatsanleihen*

99,9 %

0,1 %

99,9 %

0,1 %

Taxonomiekonform■Taxonomiekonform■

Andere Investitionen■ Andere Investitionen■

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten?

0 %

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der

EU-Taxonomie konform sind? sind ökologisch

nachhaltige
0,1 %

Investitionen, die die

Kriterien für ökologisch Die Taxonomie-Verordnung (VO (EU) 2020/852) berücksichtigt aktuell ausschließlich ökologisch nachhaltige

Produkte und Dienstleistungen aus Umwelttechnologien, die kommerziell angeboten werden. Ökologischnachhaltige

Wirtschaftstätigkeiten nachhaltige Geschäftsgebahrung in der Produktion von Gütern anderer Wirtschaftszweige wird nicht

referenziert.gemäß der
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EU-Taxonomie nicht

berücksichtigen.

Die Verwaltungsgesellschaft ist der Überzeugung, dass jegliches Handeln auch nach Ihrem positiven oder

negativen Beitrag zu bewerten ist, und dass solche positiven Beiträge essentiell in der Transition zu einer

klimafreundlichen und/oder ökologisch nachhaltigen Wirtschaft sind.

Der proprietäre Nachhaltigkeitsansatz analysiert daher die ökologisch nachhaltige Geschäftsgebahrung

aller Unternehmen, und selektiert jene Unternehmen, bei denen eine ökologisch verantwortungsvolle

Wirtschaftstätigkeit, auch außerhalb reiner Umwelttechnologien, erkannt wird.

Alle Investitionen müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs diesem Nachhaltigkeitsansatz entsprechen und sind

somit unabhängig von ihrem Taxonomie-Alignment somit als ökologisch nachhaltig im Sinne der Verordnung

einzustufen.

Der obenstehende Mindestwert wurde gewählt, da aufgrund des nicht vorab feststehenden

Taxonomie-Anteils die Verteilung zwischen diesen Kategorien von ökologischen Investitionen nicht

vorhergesagt werden kann.

Wie hoch ist der Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel?

51 %

Der proprietäre Nachhaltigkeitsansatz analysiert die sozial nachhaltige Geschäftsgebarung aller Unternehmen,

und selektiert jene Unternehmen, bei denen eine sozial verantwortungsvolle Wirtschaftstätigkeit, erkannt

wird. Nur diese werden als nachhaltig im Sinne des Artikel 2, Punkt 17 der Offenlegungs-Verordnung

eingestuft.

Alle Investitionen müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs diesem Nachhaltigkeitsansatz entsprechen und sind

somit als sozial nachhaltig im Sinne der Verordnung einzustufen.

Welche Investitionen fallen unter „#2 Nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit

ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Unter Punkt #2 fallen ausschließlich Sichteinlagen, Termingelder und Derivate zur Liquiditätssteuerung und

zu Absicherungszwecken. Diese Vermögenswerte werden aktuell aus ökologischer und sozialer Sicht als

neutral betrachtet. Es fallen keine darüberhinausgehenden anderen Investitionen unter diesen Punkt #2.

Alle anderen im Investmentfonds gehaltenen Investitionen (Punkt #1 Ausgerichtet auf ökologische und

soziale Merkmale) müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs gemäß des vordefinierten nachhaltigen

Auswahlprozesses der Verwaltungsgesellschaft eingestuft sein. Die Anwendung sozialer und ökologischer

Ausschlusskriterien sowie die vertiefte ESG-Analyse stellt einen umfangreichen ökologischen und sozialen

Mindestschutz für den gesamten Investmentfonds dar.

Wurde zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels ein bestimmter Index als Referenzwert bestimmt?

Es wurde kein Index als Referenzwert zur Erreichung von ökologischen und/oder sozialen Zielen bestimmt.
Bei den Referenzwerten

handelt es sich um

Indizes, mit denen
Inwiefern werden bei dem Referenzwert Nachhaltigkeitsfaktoren kontinuierlich im Einklang mit dem

nachhaltigen Investitionsziel berücksichtigt?
gemessen wird, ob das

nachhaltige

Investitionsziel des Nicht anwendbar

Finanzprodukts erreicht

wird.

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode sichergestellt?

Nicht anwendbar
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Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten Marktindex?

Nicht anwendbar

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen werden?

Nicht anwendbar

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:

https://www.erste-am.com/

Menüpunkt „Unsere Fonds“ unter „Zur Fondssuche“ oder unter „Pflichtveröffentlichungen“ jeweils direkt beim

Investmentfonds
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Bestand vor 
Übertragung

übertragener 
Bestand

Endbestand

A K T I V  A EUR EUR EUR

3 1.12 .2 0 21 0 1.0 1.2 02 2 3 1.12 .2 0 22

A.
I.

1. 18.618.738,68        0,00 18.216.766,63
II.

1.

334.322.317,40 0,00 277.567.306,06
2.

133.202.057,49 0,00 184.436.632,69

3.

a) 97.283.340,45 0,00 106.766.943,00
b)

16.973.510,00 0,00 16.973.510,00

c) 431.161,11 0,00 431.377,71

4. 4.511.077,49 10.574.190,86 4.511.077,49

B. 15.995,60 0,00 31.365,90

C. 15.985.981,98 31.700,00 42.671.145,66

D. Sonstige  Ve rmöge nsge genstä nde 36.577.652,95 408.171,60 17.638.240,59

E. Re chnungsabgre nzungsposte n 2.538.996,70 0,00 3.181.062,12

6 6 0 .46 0 .8 29 ,8 5 11.0 14 .0 6 2 ,4 6 67 2 .4 25 .4 2 7 ,85Summe  de r Aktiva

Sonstige Ausleihungen

Namensschuldverschreibungen
Schuldscheinforderungen und
Darlehen

Ka pita lanla ge n für Re c hnung und 
Risiko von

Einlagen bei Kreditinstituten

Forde runge n

Übrige Ausleihungen

Inhaberschuldverschreibungen
und andere festverzinsliche Wertpapiere

Ka pita lanla ge n
Kapitalanlagen in verbundenen
Unternehmen und Beteiligungen

Beteiligungen

Sonstige Kapitalanlagen
Aktien, Anteile oder Aktien an 
Investmentvermögen und andere,
nicht festverzinsliche Wertpapiere



  

Bestand vor 
Übertragung

übertragener 
Bestand

Endbestand

P A S  S  I V  A EUR EUR EUR

3 1.12 .2 0 21 0 1.0 1.2 0 2 2 3 1.12 .2 0 2 2

A. 38.431.253,31 38.431.253,31

B. 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

C.

I. 464.098,37 0,00 446.673,83

II. 588.426.839,24 11.008.267,21 582.605.103,76
III.

1.528.622,75 0,00 1.384.078,65
IV.

1.586.220,11 0,00 1.036.032,17

D. 15.995,60 0,00 31.365,90

E. 43.366,50 0,00 25.615,35

F 14.945.569,46 0,00 34.611.541,44

G. 6.907.960,40 5.795,25 5.742.859,33

H. 110.904,11 0,00 110.904,11

Summe  de r Pa ssiva 6 6 0 .4 6 0 .8 2 9 ,8 5 11.0 14 .0 6 2 ,4 6 6 7 2 .4 2 5 .4 2 7 ,8 5

Re c hnungsa bgre nzungsposte n

De potve rbindlic hke it a us de m in 
Rüc kde c kung
 ge ge be ne n V e rsic he rungsge sc hä ft

Ande re  Rüc kste llunge n

Ande re  Ve rbindlic hke ite n

Ve rsic he rungste c hnisc he  Rüc kste llung 
im Bere ic h de r Le be nsve rsic he rung,  
sowe it da s Anla ge risiko von de n 
Ve rsic he rungsne hme rn ge tra ge n wird

Deckungsrückstellungen
Rückstellungen für noch nicht 
abgewickelte Versicherungsfälle
Rückstellungen für erfolgsabhängige
und erfolgsunabhängige Beitrags-
rückerstattungen

Eige nka pita l

Ve rsic he rungste c hnisc he  Rüc kste llunge n

Beitragsüberträge

Na c hra ngige  V erbindlichke iten
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BERICHT DES AUFSICHTSRATES 

VERKA PK KIRCHLICHE PENSIONSKASSE AG, GESCHÄFTSBERICHT 2022 56 

Bericht des Aufsichtsrates 

Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorstandes entsprechend der dem Aufsichtsrat nach Gesetz und Satzung 
zugewiesenen Aufgaben laufend überwacht. Der Vorstand unterrichtete den Aufsichtsrat in vier ordentlichen Sitzungen 
über die Entwicklung und Geschäftslage der Pensionskasse. Zwischen den Sitzungen ließ sich der Aufsichtsrat vom Vor-
stand durch schriftliche Berichte zur Geschäftslage, zur Risiko- und Solvenzsituation und zu anderen aktuellen Entwick-
lungen informieren. Er hat den Vorstand regelmäßig überwacht, beraten und sich in Entscheidungen von grundlegen-
der Bedeutung für das Unternehmen angemessen einbinden lassen. Der Aufsichtsratsvorsitzende hat sich darüber hin-
aus in weiteren persönlichen Gesprächen mit dem Vorstand über die laufenden Geschäfte der Pensionskasse informiert 
und beraten. Aufgrund des turnusgemäßen Endes der Amtszeit des Aufsichtsrates wurden die Mitglieder des Gremiums 
durch die Hauptversammlung für eine neue Amtszeit gewählt. Der Aufsichtsrat ist nach dieser Wahl anschließend in ei-
ner weiteren Sitzung zur Konstitution des Gremiums zusammengekommen. 

Der Aufsichtsrat hat sich eingehend mit der strategischen und operativen Unternehmensplanung sowie der mittelfristi-
gen Unternehmensentwicklung befasst. Im Zentrum stand im Berichtsjahr vor allem die strategische Ausrichtung der 
Verka PK. Weiterhin wurde in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat die im Vorjahr abgeschlossene Rückversicherungslö-
sung auf bereits finanzierte Mittel ausgeweitet. Auch die ausgeweitete Rückversicherungslösung setzt eine Beistandser-
klärung des Verka VK voraus, die abgegeben wurde. 

Zur weiteren Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Gesellschaft hat sich der Aufsichtsrat erneut für eine Über-
schussbeteiligung für die nicht in einem besonderen Abrechnungsverband geführten Versicherungs-verhältnisse der 
Verka PK in Höhe von 1,75 % ausgesprochen.  

Die aufgrund einer Routineprüfung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) in der Zeit vom 25.10.2021 bis 
zum 03.11.2021 im Rahmen eines erweiterten Aufsichtsbesuchs festgestellten Mängel konnten im 2. Quartal 2022 be-
hoben werden. 

In der Bilanzsitzung am 3. Mai 2023 hat der Verantwortliche Aktuar über die wesentlichen Ergebnisse seines Erläute-
rungsberichts zur versicherungsmathematischen Bestätigung berichtet. Aufgrund seiner Untersuchungsergebnisse hat 
der Verantwortliche Aktuar eine uneingeschränkte versicherungsmathematische Bestätigung gemäß § 141 Absatz 5 
Satz 1 Nr. 2 i. V. m. § 234 Absatz 3 Satz 2 VAG abgegeben. Der Aufsichtsrat hat den Bericht des Verantwortlichen Aktuars 
zustimmend zur Kenntnis genommen.  

Die Buchführung, der Jahresabschluss und der Lagebericht 2022 sind von der zum Abschlussprüfer bestellten KPMG AG, 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Prinzenstraße 23, 30159 Hannover, geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk versehen worden. Die Abschlussunterlagen und der Bericht des Abschlussprüfers über die Prüfung des 
Jahresabschlusses haben dem Aufsichtsrat vorgelegen. In der Bilanzsitzung am 3. Mai 2023 hat der Abschlussprüfer dem 
Aufsichtsrat ausführlich über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfungen berichtet. Von den Prüfungsergebnissen hat 
der Aufsichtsrat zustimmend Kenntnis genommen. 

Die Erläuterungen des Vorstandes ergaben keine Einwendungen und der Aufsichtsrat erklärte sich mit den Ausführun-
gen des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2022 und dem vorgelegten Jahresabschluss einverstanden. Durch den beste-
henden Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist das Jahresergebnis ausgeglichen. Eine Entscheidung des 
Vorstandes über die Verwendung des Jahresüberschusses war nicht notwendig. 

Der Aufsichtsrat hat sich mit dem vom Vorstand erstatteten Lagebericht und dem Jahresabschluss 2022 intensiv befasst, 
die Unterlagen eingehend studiert, geprüft und gebilligt. Er hat nach Maßgabe des § 172 Aktiengesetzes den Jahresab-
schluss für das Geschäftsjahr 2022 festgestellt. 
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Der Aufsichtsrat empfiehlt der Hauptversammlung, dem Vorstand Entlastung zu erteilen. 

Wir danken den im Geschäftsjahr ausgeschiedenen Mitgliedern des Aufsichtsrates Herrn Dr. Rolf Krämer, Frau Birgit 
Adamek und Frau Karin Kessel für ihre langjährige, engagierte Tätigkeit im Aufsichtsrat der Verka PK. 

 

Berlin, den 3. Mai 2023 
 
 
Der Aufsichtsrat 
 
 
 
Dr. Jörg Antoine Olaf Johannes Mirgeler 
Vorsitzender Stellvertretender Vorsitzender 
 
 
 
 
Gerhard Plenter Anke Poersch 
Mitglied Mitglied 
 
 
 
 
Simone Röntgen Patrick Wasmund 
Mitglied Mitglied 
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